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Betr.: Gewässerunterhaltungsplan des BRW für das Jahr 2015 

 

         hier: Stellungnahme des Landschaftsbeirates 

 

Kleine Fließgewässer sind häufig und wichtige Lebens-, Rückzugs- und Reproduktionsräume für Amphibien und 

Fische. 

Bei allen Maßnahmen ist auf die Laichzeiten der Amphibien und Salmoniden zu achten, so dass eine Schädigung 

grundsätzlich  auszuschließen ist. 

 

Bei Mäharbeiten ist darauf zu achten, dass das Mähgut nicht in die Fließgewässer gelangt um Überdüngungen zu 

vermeiden. 

 

Aus gegebener Veranlassung sei nochmals darauf hingewiesen, dass bei allen Eingriffen in die Fließgewässer 

neben den Landschaftsbehörden und Wasserbehörden vorab eine Beteiligung der Fischerei stattzufinden hat. Dies 

sind i.d.R. der örtlich  zuständige  Fischereiberater, die UFB und die zuständige Fischereigenossenschaft. 

 

Bei Arbeiten im Gewässersystem sind diese grundsätzlich vorher mittels Elektrobefischung fischfrei zu machen, 

in Ausnahmefällen kann eine finanzielle Entschädigung für die fischereilichen Verluste mit dem Rechtsinhaber 

vereinbart werden. 

 

Aufgestaute Teiche im Hauptschluss fallen ebenfalls in der Regel unter die Aufsicht der jeweiligen 

Genossenschaft, auch hier sind geplante Änderungen und bauliche Maßnahmen mit dieser abzustimmen, auch 

hier kommt dem Amphibienschutz eine besondere Bedeutung zu. 

Größere Gewässerrenaturierungen, auch im Rahmen der Unterhaltung, sind vor Ausführung noch einmal mit der 

konkreten Planung in die Gremien (Beirat) einzubringen. 
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